
Die textlichen Festsetzungen und Hinweise des Bebau ungsplanes Nr. 10 g, Kenn-
wort: „Westliche Innenstadt“ und seiner Änderungen bleiben bestehen und werden 
für den Bereich der 19. Änderung wie folgt ergänzt : 
 
Hinweise: 
Im Änderungsbereich werden archäologische Funde/Befunde/Bodendenkmäler erwartet. 
Deshalb sind mit der Erteilung von Baugenehmigungen oder ähnlichen Genehmigungen 
folgende Auflagen zu machen: 
Dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Archäologie für Westfalen – oder der Stadt 
Rheine als untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (erd- und kulturgeschichtliche 
Bodenfunde), aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden 
(§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW). 
Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig – mindestens 4 Wochen vorher – dem LWL –
Archäologie für Westfalen, Bröderichweg 35, 48159 Münster schriftlich mitzuteilen. Den 
Beauftragten des o.g. Amtes ist das Betreten der betroffenen Grundstücke zu gestatten, 
um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu können (§ 19 DSchG W). Die 
hierfür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.  
 
Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außergewöhnliche 
Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten 
sofort einzustellen und der Kamfmittelräumdienst durch die Ordnungsbehörde oder Poli-
zei zu verständigen. 


